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1. Raumtypen als Scharnier zwischen Statistik, Verkehrsplanung und Öffentlichkeit 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) benötigt zur Erfüllung 

seiner Aufgaben im Bereich der digitalen Infrastruktur, der Raumordnung und insbesondere 

der Verkehrspolitik und –infrastrukturplanung zielgenaue Analysen und belastbare Daten. 

Weil es zwischen Regionen, innerhalb von Regionen, aber auch kleinräumig innerhalb von 

großen Städten und Gemeinden unterschiedliche Voraussetzungen und Anforderungen gibt, 

bedarf es für planerische Fragestellungen möglichst präziser Daten vor Ort und für jeden Ort, 

z.B. zur Anzahl der Einwohner.  

Viele statistische Informationen können jedoch nicht so aufwändig erhoben werden, dass Er-

gebnisse bundesweit kleinräumig für jeden Ort vorliegen. Dies gilt für Erhebungen zur Mobi-

lität, die in bundesweiten Stichprobenerhebungen z.B. die auf den Wegen genutzten Ver-

kehrsmittel oder den Wegezweck erfassen. Häufig können mit den Daten solcher Erhebungen 

jedoch Ergebnisse für siedlungsstrukturelle Raumtypen erzeugt werden. Mit diesen lassen 

sich Wirkungszusammenhänge zwischen Verkehr und räumlichen Strukturen identifizieren. 

Die Ergebnisse werden über entsprechende Zuordnungen auf Orte des gleichen Raumtyps 

übertragen und sowohl für überregionale als auch lokale Verkehrsplanungen verwendet. Auch 

sind diese Ergebnisse ein geeignetes Instrument, dass die Bürger sich und ihre lebensweltli-

chen Erfahrungen vor Ort im statistischen Angebot wiederfinden zu können. Eine nach Raum-

typen differenzierte Statistik leistet damit einen Beitrag zur Transparenz und Nachvollzieh-

barkeit öffentlichen Handelns. 

Siedlungsstrukturelle Raumtypen nehmen damit eine wichtige Scharnierfunktion zwischen 

Statistik, Verkehrsplanung und Öffentlichkeit ein. Je passgenauer die Raumtypen räumliche 

Strukturen und Entwicklungen unterscheiden, desto präziser lassen sich die Ergebnisse für die 

Verkehrsplanung und Diskussionen in der Öffentlichkeit verwenden. 

Noch vor wenigen Jahren waren die siedlungsstrukturellen Kreistypen des Bundesinstituts für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) die wichtigste Raumtypisierung und setzten den 

Standard für die Auswertung räumlicher Entwicklungen in Deutschland. Zwar war die zu-

grundeliegende administrative Ebene der Kreise und kreisfreien Städte auch damals nicht 

nach funktionsräumlichen, siedlungsstrukturellen Kriterien abgegrenzt und daher in der föde-

ral sehr heterogenen Struktur der Kreise und kreisfreien Städte nur bedingt vergleichbar. Den-

noch konnten durch die siedlungsstrukturellen Eigenschaften und Lageeigenschaften der 

Kreise wichtige Aspekte der räumlichen Unterschiede und Entwicklungen hinreichend diffe-

renziert dargestellt werden. Aufgrund der Gebietsreformen wurden die Kreise in den vergan-

genen Jahren allerdings immer größer und in sich heterogener und damit immer weniger aus-

sagefähig. Beispielsweise umfassen einige Umlandkreise von Berlin den urbanen Stadtrand 

von Berlin ebenso wie die peripheren Gebiete zur polnischen Grenze. Durch die Gebietsre-

formen sind z.B. die ehemaligen kreisfreien Großstädte Hannover und Aachen mit den jewei-

ligen Umlandkreisen verschmolzen, so dass diese auf Kreisebene statistisch nicht mehr identi-

fizierbar sind. 

Das BBSR hat daraufhin das bestehende Set von Raumabgrenzungen und Typisierungen 

durch einen Kranz mehrerer neuer Raumabgrenzungen und Typisierungen, jetzt mehrheitlich 

auf der Ebene der Gemeinden und Gemeindeverbänden, ergänzt.  Diese lassen sich durch ge-

eignete Kombinationen auf unterschiedliche Fachbereiche und unterschiedliche fachliche An-

forderungen so ausrichten, dass die bereitgestellten Raumabgrenzungen und Raumtypisierun-

gen des BBSR sehr viele Fragestellungen bedienen können. Auch unterschiedliche Angebote 

von Raumtypen aus der Privatwirtschaft bieten sehr gute Instrumente, z.B. die häufig in der 

Marktforschung verwendeten BIK-Regionen. Gleiches gilt auch für die neu eingeführten 

TERCET-Raumtypen der EU (vgl. unten).  
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Dennoch bleiben Anforderungen des BMVI für die Verkehrs- und Mobilitätsforschung offen, 

so dass das BMVI das Vorhaben startete, eine neue Typisierung zu entwickeln, die neben 

neuen methodischen Ansätzen auch neue kleinräumige Datenangebote aufgreifen soll. Die 

Bezeichnung Regionalstatistische Raumtypen (kurz RegioStaR) soll betonen, dass die neuen 

Raumtypen zu statistischen-analytischen Zwecken bestimmt wurden.  

Der aktuelle Bearbeitungsstand soll durch weitere Analysen verfeinert werden. 

 

2. Formale Anforderungen 

2.1 Zeitrobust 

In der Vergangenheit erschweren immer wiederkehrende Veränderungen sowohl der Typolo-

gien als auch der Zuordnung der Kreise, Städte oder Gemeinden zu den Typen die Erarbei-

tung von Zeitreihen. Eine der zentralen Anforderungen an eine neue Typologie, ist dass die 

Zuordnungskriterien und die Zuordnungen möglichst über die Zeit stabil bleiben.  

Das bedeutet erstens, dass die Typologie möglichst wenig von Gebietsreformen beeinflusst 

wird. Zweitens sollen bei der Typisierung Abgrenzungskriterien nicht zu starr ausgelegt wer-

den. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Einwohnerzahlen. Denn für siedlungsstrukturelle 

Vergleiche ist es nicht von erheblicher Relevanz, ob eine Stadt wenige Einwohner mehr oder 

weniger als 100.000 hat.  

Die Methodik der Typisierung soll zukünftig in einem zeitlichen Abstand von 10 Jahren über-

prüft werden.  

2.2 Stichprobentauglichkeit 

Bei der Planung von Erhebungen muss zunächst immer bedacht werden, für welche Merkma-

le in welcher inhaltlichen und räumlichen Differenzierung verlässliche Ergebnisse ermöglicht 

werden sollen. Es ist daher nicht immer hilfreich bzw. forschungsökonomisch nicht darstell-

bar, zu differenzierte räumliche Merkmale zu berücksichtigen. Denn dies kann nur mit einer 

sehr großen Stichprobe oder aufwändigen disproportionalen Stichprobenanlage bedient wer-

den. Für die aktuelle Erhebung Mobilität in Deutschland (MiD) hat das BMVI daher zusam-

men mit den Auftragnehmern auf Basis einer Verschneidung verschiedener BBSR-

Raumtypisierungen adhoc eine neue Raumtypisierung entworfen, die für die MiD einen 

Kompromiss zwischen gewünschter räumlicher Differenziertheit und effizienter Stichproben-

planung ermöglicht. Dies gelingt vor allem dann, wenn die neuen Raumtypen im Hinblick auf 

die Bevölkerungsverteilung nicht allzu schief sind sondern jeweils hinreichende Bevölke-

rungsanteile abbilden. Die Raumtypisierung für die MiD war letztlich der Anstoß, das Re-

gioStaR-Vorhaben im Vergleich zu dem adhoc-Ansatz der MiD systematischer anzugehen 

und für spätere Erhebungen und Dritte besser verfügbar zu machen.  

 

Ziel ist es, mit entsprechenden Bevölkerungsanteilen in den RegioStaR-Typen dann auch Er-

gebnisse der wichtigsten anderen bundesweiten Stichprobenerhebungen räumlich deutlich 

differenzierter und zielgenauer abbilden zu können. Denn mit Ausnahme der 1%-Stichprobe 

des Mikrozensus mit rd. 390.000 befragten Haushalten werden bei bundesweiten wichtigen 

Erhebungen regelmäßig Stichproben in einer Größenordnung von rd. 20.000 bis 60.000 

Haushalte befragt. Diese Größenordnung reichte für eine regional hinreichend differenzierte 
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Auswertung auf Basis einer Kreuzung vorhandener BBSR-Raumtypisierungen bisher regel-

mäßig nicht aus. 

 

2.3 Kompatibilität zu internationalen Definitionen und Klassifikationen  

International gibt es verschiedene Raumtypen, die auch Deutschland nach siedlungsstrukturel-

len Kriterien gliedern, wie z. B. der Verstädterungsgrad DEGURBA auf Gemeindeebene oder 

Stadt-Land-Typologien auf der Kreis- oder der Gitterzellenebene, die mit der im Januar 2018 

verabschiedeten EU-Verordnung Nr. 1059/2003 in Bezug auf die territorialen Typologien 

(Tercet) rechtlich als neue räumliche Auswertungssystematik auf europäischer Ebene veran-

kert wurde (siehe Exkurs). Diese Typologie wird z.T. auch von der OECD aufgegriffen. Die 

Konzeption von neuen Raumtypen für das BMVI sollte diese internationalen Ansätze immer 

dann bevorzugen oder zumindest berücksichtigen, wenn diese kompatibel zu den inhaltlichen 

Vorstellungen sind.  

Das BMVI hält jedoch die Mehrzahl dieser Raumtypen für nicht geeignet, seine Anforderun-

gen hinsichtlich der räumlichen Differenzierung in Europa oder in Deutschland hinreichend 

zu erfüllen. Beispielsweise unterscheidet die neue Tercet-Kategorie Metropolregionen Berlin 

nicht von Zwickau und dem Voigtlandkreis. Die Metropolregionen sind zudem auf der Ebene 

von Kreisen (NUTS3-Ebene) gebildet, und damit zu unscharf. Eine Tercet-Typologie unter-

scheidet städtische und ländliche Räume auf Grundlage von Siedlungsstrukturmerkmalen auf 

der Ebene der Gemeinden, ohne hierbei regionale Lagefaktoren zu berücksichtigen. Damit 

unterscheiden sich ländliche Gemeinden oder Regionen nahe der Stadtgrenze von Berlin oder 

München nicht von ländlichen Gemeinden in der Uckermark oder im bayerischen Wald. Die 

Tercet-Typen stellen damit in der Mehrzahl einen kleinen gemeinsamen Nenner dar, grobe 

räumliche Entwicklungslinien zu identifizieren, sind aber für die beschriebenen Anforderun-

gen nicht geeignet.  

Eine Ausnahme bildet die Stadt-Land-Typologie auf Ebene der geografischen Gitterzellen. 

Dieser  Ansatz ist sehr innovativ und kann ein wichtiger Treiber für einen Paradigmenwechsel 

in der amtlichen Statistik darstellen, neben den amtlichen Verwaltungsgliederungen eine neue 

räumliche Bezugsebene zu etablieren.  
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Exkurs: Territoriale Typologien (Tercet) der EU 

Parallel zu den RegioStaR-Arbeiten wurde von der EU im Dezember 2016 ein erster Entwurf zur Än-

derung der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 in Bezug auf die territorialen Typologien (Tercet) vorge-

legt; die EU-Verordnung ist inzwischen verabschiedet und enthält sieben Typologien:  

 

Auf der LAU-Ebene (Gemeinden) sind vorgesehen: 

1. Verstädterungsgrad (DEGURBA)  

 >Städtische Gebiete 

  - Städte /  Dicht besiedelte Gebiete 

  - Kleinere Städte und Vororte / Gebiete mit mittlerer Bevölkerungsdichte 

 >Ländliche Gebiete oder dünn besiedelte Gebiete 

2. funktionale städtische Gebiete  

 >Städte 

 >Pendlerzonen 

3. Küstengebiete 

 >Küstengebiete 

 >Nicht-Küstengebiete 

 

Auf der NUTS 3-Ebene (Kreise) sind vorgesehen: 

4. Stadt-Land-Typologie 

 >Vorwiegend städtische Regionen 

 >Intermediäre Regionen 

 >Vorwiegend ländliche Regionen 

5. Metropoltypologie 

 >Metropol-Regionen 

 >Nicht-Metropol-Regionen 

6. Küstentypologie 

 >Küstenregionen 

 >Nicht-Küstenregionen 

 

Auf Ebene geografischer Gitterzellen mit Auflösung von 1km² ist vorgesehen: 

7. Stadtzentren, städtische Cluster und  ländliche Rasterzellen  

 

Die Methodik für die Typologien 1, 4 und 7 wird von Eurostat wie folgt beschrieben:  

Clustertypen 

Bei der Typologie von Clustern werden 1 km² große Rasterzellen (und deren Cluster) in drei Typen unterteilt. 

Als Kriterien werden die Bevölkerungsdichte innerhalb der einzelnen Rasterzellen sowie die kombinierte Bevöl-

kerungsgröße von Clustern zugrunde gelegt, wenn die Cluster aus sich berührenden (also benachbarten oder 

angrenzenden) Zellen bestehen; der Begriff der „sich berührenden Zellen“ und das so genannte Lückenschlie-

ßungsverfahren bei Clustern mit hoher Bevölkerungsdichte werden im Folgenden näher erläutert.  
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Bei der Typologie werden die drei folgenden Typen von Rasterzellen oder Clustern angewandt:  

  Cluster mit hoher Bevölkerungsdichte/städtische Zentren/urbane Zentren: Cluster sich berührender Raster-

zellen (Kontiguität) von 1 km² Größe mit einer Dichte von mindestens 1 500 Einwohnern pro km² und min-

destens 50 000 Einwohnern nach der Lückenschließung;  

  städtische Cluster: Cluster sich berührender Rasterzellen von 1 km²mit einer Dichte von mindestens 300 

Einwohnern pro km² und mindestens 5 000 Einwohnern;  

 ländliche Rasterzellen: Rasterzellen außerhalb der Cluster mit hoher Bevölkerungsdichte und der städtischen 

Cluster.  

Sich berührende Zellen und Lückenschließung bei Anwendung der Cluster-Typologie 

Zur Bestimmung der Bevölkerungsgröße müssen die Rasterzellen in Cluster unterteilt werden. Bei den hier dar-

gelegten Methoden werden für die Festlegung der Cluster drei unterschiedliche Kontiguitätsregeln verwendet, 

die im Folgenden erläutert werden.  

1. Kontiguität einschließlich der Diagonalen — für städtische Clus-

ter. Überschreitet das zentrale Quadrat (Rasterzelle) in der neben-

stehenden Abbildung die Schwelle für die Bevölkerungsdichte, 

wird das Quadrat mit allen acht es umgebenden Rasterzellen, die 

diese Schwelle überschreiten, in dieselbe Gruppe eingeordnet.  

2. Kontiguität unter Ausschluss der Diagonalen — für Cluster mit 

hoher Bevölkerungsdichte. Überschreitet das zentrale Quadrat 

(Rasterzelle) in Abbildung 1 die Schwelle für die Bevölkerungs-

dichte, wird es mit allen vier Zellen, die unmittelbar darüber, da-

runter oder daneben liegen und diese Schwelle ebenfalls über-

schreiten, in dieselbe Gruppe eingeordnet. Dementsprechend kön-

nen die Zellen mit den Nummern 2, 4, 5 und 7 in denselben Cluster 

aufgenommen werden, die Zellen 1, 3, 6 und 8 hingegen nicht, 

weil sie über die Diagonale miteinander verbunden sind.  

3. Mehrheitsregel oder Lückenschließung — für Cluster mit hoher Bevölkerungsdichte  

Bei den Clustern mit hoher Bevölkerungsdichte besteht das Ziel darin, lückenlose urbane Zentren zu ermitteln. 

Enklaven müssen daher aufgefüllt werden. Befindet sich das zentrale Quadrat in Abbildung 1 nicht von vornhe-

rein in einem Cluster mit hoher Bevölkerungsdichte, so wird es einem solchen hinzugefügt, wenn fünf oder mehr 

der acht es umgebenden Zellen (daher einschließlich der Diagonalen) einem einzigen Cluster mit hoher Bevölke-

rungsdichte angehören. Diese Regel wird so lange angewendet, bis keine weiteren Zellen hinzugefügt werden 

können.  

Typologie des Verstädterungsgrades für Gebiete der Ebene LAU 2 – eine Typologie der Gebiete 

In Abhängigkeit vom Bevölkerungsanteil in den unterschiedlichen Cluster-Typen werden Gebiete der Ebene 

LAU 2 in drei Verstädterungsgrade unterteilt.  

 Dicht besiedelte Gebiete/Städte/städtische Ballungsräume: Mindestens 50 % der Bevölkerung lebt ihn Clus-

tern mit hoher Bevölkerungsdichte [1].  

 Gebiete mit mittlerer Bevölkerungsdichte/Städte und Vororte/kleinstädtische Gebiete: Weniger als 50 % der 

Bevölkerung leben in ländlichen Rasterzellen und weniger als 50 % leben in Clustern mit hoher Bevölke-

rungsdichte.  

 Dünn besiedelte Gebiete/ländliche Gebiete: Mehr als 50 % der Bevölkerung leben in ländlichen Rasterzel-

len. 

Quelle: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Territorial_typologies/de&oldid=150790; Abruf 24.01.2018 

 

2.4 Überlappende versus disjunkte Stadtregionen 

Für viele, wahrscheinlich die Mehrzahl der Forschungsfragen und politischen Fragestellungen 

sind disjunkte Stadtregionen – also Stadtregionen, die sich nicht überlappen - die richtige 

Wahl. Hierdurch kann das Problem insbesondere von Doppelzählungen vermieden und Ge-

meinden eindeutig einer Region und damit letztlich einem Raumtyp zugeordnet werden.  

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Territorial_typologies/de&oldid=150790


BMVI G 13 7 06.06.2018 

Für viele Fragestellungen der Mobilität und der regionalen Lebensbedingungen beinhalten 

disjunkte Stadtregionen jedoch das Problem, dass bei der Betrachtung einzelner Stadtregionen 

wichtige Teilräume ausgeklammert werden, weil diese z.B. der nächsten größeren Stadt zuge-

ordnet werden. Damit werden bestimmte proprietäre Eigenschaften einer Stadtregion ausge-

blendet.  

Beispiel Berlin: Das südwestlich von Potsdam gelegene Gebiet bildet gemeinsam mit der 

Stadt Potsdam die BBSR-Großstadtregion Potsdam und ist bei der Großstadtregion Berlin 

dann „ausgebissen“, also nicht enthalten. Mit der hier überdurchschnittlich hohen Kaufkraft 

fehlt dieser Teilraum in der Betrachtung der Stadtregion Berlin und verändert die Kaufkraft 

bzw. Sozialstruktur des Umlands insgesamt ab. Ein vergleichbares Problem zeigt der Zwi-

schenraum zwischen Köln und Bonn. Hier entfällt für das Umland der Stadtregion Bonn der 

verkehrlich überdurchschnittlich gut angebundene nördliche Raum um Bornheim und Brühl, 

weil dieser der Stadtregion Köln zugeordnet ist.  

Im jetzigen Bearbeitungsstand wird das Konzept der disjunkten Stadtregionen verfolgt.  

2.5 Einfache und politisch konfliktfreie Sprache 

Für die Bezeichnung der Kategorien der Raumtypen sollten möglichst sprechende und in der 

Raumordnung etablierte Begriffe statt Akronyme oder Nummerierungen verwendet werden. 

Die richtige Sprache zu finden ist jedoch schwierig. Denn es ist zugleich ein Spagat zwischen 

der Vermeidung politisch belegter und sensibler Begriffe einerseits und der Verständlichkeit 

für den Bürger andererseits.  Das Beispiel für die großen Städte zeigt, dass dies eine große 

Herausforderung ist. Gerade die in der Raumordnung entwickelten Konzepte zur Identifizie-

rung von Städten mit Metropolfunktionen bilden sehr gute Trennlinien zwischen Stadttypen, 

die sich in vielfältigen Aspekten von anderen großen Städten elementar unterscheiden.  Der 

Begriff der Metropolregionen ist in Deutschland jedoch eng mit dem Initiativkreis Metropol-

regionen  und damit einem bereits definierten Regionsbegriff verbunden. Um hiereiner Ver-

wirrung zu vermeiden, weicht die RegioStaR-Typologie auf die sprachlich schwierigere Kon-

struktion der „metropolitanen“ und “regiopolitanen“ Stadtregionen“ aus.  

3. Anforderungen und Konzeption des BMVI 

Das BMVI hat seine Anforderungen an eine Raumtypisierung formuliert und ein erstes heu-

ristisches Grundgerüst für eine neue Raumtypisierung entworfen und das BBSR beauftragt, 

dieses durch regionalstatistische Analysen zu operationalisieren. In einem iterativen Prozess 

aus BBSR-Analysen und Rückkopplungen hat das BMVI die neue Raumtypisierung Regio-

nalstatische Raumtypen (RegioStaR) bestimmt.  

Der Anspruch, die Raumtypen alleine auf Grundlage induktiver, Indikatoren gestützter Da-

tenanalysen abbilden zu können, wurde schon im Vorfeld fallengelassen. Denn das Datenan-

gebot in der amtlichen Statistik ist im Hinblick auf eine solche Anforderung räumlich nicht 

hinreichend unterschieden, z.B. stehen für viele statistische Erhebungen noch nicht einmal 

Ergebnisse auf der Ebene der Kreise zur Verfügung. Hinzu kommt, dass aufgrund der födera-

len, wenig vergleichbaren Struktur der Verwaltungsgliederung und den unterschiedlichen 

siedlungsstrukturellen Facetten auch innerhalb der Städte oder Gemeinden, jeder Versuch 

unbefriedigend bleibt, Daten zur Mobilität letztlich alleine auf Ebene der Gemeinden zu ana-

lysieren oder zu ordnen.  

Auch die raumordnerischen Kategorien des Zentrale-Orte-Konzept (ZOK) lassen aufgrund 

der föderal sehr unterschiedlichen Maßstäbe in der Festlegung solcher Kategorien keine hin-

reichend vergleichbaren Ergebnisse zu (vgl. Tabelle 1).  
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Tabelle 1: Zentralörtliche Tragfähigkeitsschwellen 2005 und 2015 der Landesplanung 

 
Quelle: BBSR: Raumordnungsbericht 2017, S. 39 
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Letztendlich kommen die gewählten Ansätze zu einer Typenbildung und die Zuordnungen 

daher nicht ohne Setzungen aus, die sich auf Erfahrungen und Kenntnisse von Wechselwir-

kungen zwischen bestimmten Räumen und Verkehr stützen.  Die Anforderungen und Setzun-

gen und deren Hintergründe werden im Folgenden beschrieben. 

3.1 Festlegung der räumlichen Bezugsebenen 

Die für die Verkehrsplanung relevanten siedungsstrukturellen Unterschiede in Deutschland 

haben sehr unterschiedliche inhaltliche Facetten. Das BMVI hat unterschiedliche Aspekte 

herausgefiltert, die bei der Raumtypisierung vordringlich beachtet werden sollten.  

Was macht Urbanität, was ländliche Räume aus? Wie sind Stadtregionen abzugrenzen? Was 

sind Metropolen – im nationalen oder internationalen Maßstab?  Solche siedlungsstrukturellen 

Unterschiede lassen sich auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen manifestieren. Das BMVI 

hat drei Ebenen identifiziert, die für eine Typisierung besonders relevant und zugleich derzeit 

empirisch abbildbar sind:  

 die regionale Ebene,  

 die lokale Ebene und  

 die kleinräumige Ebene einer innerörtlichen Gliederung. 

Jede regionalstatistische Analyse und Typisierung setzt die Definition eines Raumbezuges 

voraus; dies ist zunächst die räumliche Grundeinheit, für die ein entsprechendes Daten- und 

Indikatorenset vorliegt und für die Analysen verwendet werden soll.  

Im Hinblick auf die Anforderung der Robustheit über die Zeit wären die statistischen Grund-

lagedaten und –berechnungen auf der Ebene geografischer Gitterzellen ideal, also eine klein-

räumige Ebene. Die Lage und Größe geografischer Gitterzellen wurde auf der Basis geografi-

scher Koordinaten in der INSPIRE-Richtlinie der EU definiert und ist damit losgelöst von 

administrativen oder politisch bedingten Gebietsabgrenzungen. Mit einer räumlichen Auflö-

sung von z.B. 1 km x 1 km ermöglichen die geografischen Gitterzellen auch eine bundesweit 

kleinteilige Aufgliederung. Nachteilig bei einer auf geografische Gitterzellen ausgerichtete 

Typisierung wäre allerdings, dass diese nicht immer lebensweltliche Grenze, wie z.B. Flüsse, 

ausreichend berücksichtigen. In der Abwägung gegenüber den administrativen  Verwaltungs-

einheiten überwiegt aber das Argument der kleinteiligen Auflösung.  

Mit einer Auswertung des Zensus 2011 wurden im Rahmen eines Forschungsprojekts des 

BMVI überhaupt zum ersten Mal in der amtlichen Statistik bundesweit kleinräumige sozio-

demografische Daten bereitgestellt - auf Ebene geografischer Gitterzellen. Die Ergebnisse des 

Forschungsprojekts waren dann Grundlage, diese und weitere Ergebnisse im Rahmen des 

Zensusatlas des Statistischen Bundesamts bereitzustellen. Für die Merkmale Einwohner und 

Besiedlungsdichte stehen auch Daten der EU auf Ebene der geografischen Gitterzellen zur 

Verfügung, aus denen eine Kategorisierung zwischen städtisch und ländlich (siehe Exkurs, 

Seite 5) abgeleitet wurde. Diese Arbeiten und Ergebnisse werden in der RegioStaR-

Typisierung berücksichtigt.  

Weil derzeit jedoch für eine Raumtypisierung und Abgrenzung von Räumen noch nicht hin-

reichend viele Merkmale auf Ebene geografischer Gitterzellen vorliegen, bildet im aktuellen 

Bearbeitungsstand die Ebene der Gemeinden bzw. der Gemeindeverbände die kleinste Grund-

einheit für die Analysen und Zuordnung der Typen. Wegen der unterschiedlichen Gemeinde-

größen in den Ländern eignet sich in Ländern mit kleinteiligen Gemeindestrukturen (z.B. 

Rheinland-Pfalz, Thüringen) die Ebene der Gemeindeverbände (Ämter, Verbandsgemeinden, 

Verwaltungsgemeinschaften) besser für vergleichende Analysen mit den Ländern Hessen, 

Nordrhein-Westfalen und Saarland, wo es keine Gemeindeverbände sondern größere Ge-
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meinden gibt. Dies gilt vor allem für kleine und mittlere Gemeinden bis rd. 20.000 Einwoh-

ner; insgesamt sind dies rd. 4.538 Analyseeinheiten. Alle Gemeinden je Gemeindeverband 

werden letztlich dem gleichen RegioStaR-Typ zugeordnet. 

Selbstverständlich werden zukünftig Verwaltungsneugliederungen auf Ebene der Gemeinden 

und Gemeindeverbände berücksichtigt und in der Zuordnung zu den Typen nachgezeichnet. 

Dennoch haben diese auf dieser Ebene bei überregionalen Auswertungen der Raumtypen im 

Gegensatz zu kreisbasierten Typisierungen kaum Einfluss auf die Ergebnisse, so dass die zeit-

liche Vergleichbarkeit von Kenngrößen z.B. der Mobilität hinreichend gewahrt bleibt. 

Während in Deutschland für verschiedene räumliche Ebenen, z.B. Gemeinden oder Kreise, 

bereits unterschiedliche Raumtypenkonzepte existieren, hat sich bisher keine Raumtypisie-

rung etabliert, die eine regionale, eine lokale mit einer innerstädtischen Ebene in einem Kon-

zept zusammenführt. In Analysen werden die unterschiedlichen inhaltlichen und räumlichen 

Ebenen häufig verschnitten. Für einzelne Fragestellungen ist dies sicherlich sinnvoll. Diese 

individuelle Vorgehensweise erschwert jedoch die Herausbildung einer Referenztypisierung 

und damit eine standardisierte Datenbereitstellung. Auch politische Analysen und Forschun-

gen müssen vielfach redundante Arbeiten erledigen, weil die von verschiedenen Akteuren 

verwendeten Raumbezüge nicht kompatibel sind.  

Die RegioStaR-Typisierung verfolgt daher den Anspruch, ein räumliches 3-Ebenen-Konzept 

zu realisieren, das sowohl relevante kleinräumige (innerstädtische), lokale (Gemeinde-/ Stadt-

ebene) als auch regionale Elemente berücksichtigt.  

In der jetzigen Bearbeitungsphase werden kleinräumig jedoch nur die Metropolen unterschie-

den in Innenstadt, Innenstadtrand und Stadtrand. Die innerstädtische Einteilung orientiert sich 

hierbei an den innerstädtischen Lagetypen, die das BBSR gemeinsam mit den vertretenen 

Städten im Rahmen der Innerstädtischen Raumbeobachtung des BBSR festgelegt hat (vgl. 

Abbildung 3). Spätere Bearbeitungsschritte sollen auch andere Städte und Gemeinden weiter 

untergliedern, um z.B. kleinstädtische und dörfliche Räume unterscheiden zu können. 

Die Berücksichtigung der regionalen Ebene wird im nächsten Absatz beschrieben. 

3.2 Städtische und ländliche Regionen 

Die Begriffe „städtisch“ und „ländlich“ sind national und international sicherlich die wichtigs-

te und am häufigsten verwendete siedlungsstrukturelle Unterscheidung. Die inhaltlich damit 

verbundenen Facetten sind ähnlich vielfältig wie die Ansätze der Operationalisierung.  

Waren früher für die Definition ländlicher Räume die Bedeutung der Landwirtschaft prägend, 

z.B. als Anteile der Beschäftigten, dominieren heute vor allem Kriterien geringer Siedlungs- 

und Bebauungsdichte, teilweise ergänzt von Kriterien der Erreichbarkeit. Während eine aktu-

elle Typisierung des Thünen-Instituts1 sowie ältere BBSR-Typisierungen Siedlungsstruktur- 

und großräumige Lagegunstmerkmale kombinierten, fokussiert die neue BBSR-Typisierung 

siedlungsstruktureller Kreistypen nur noch auf Siedlungsstrukturmerkmale. Auch die im Ja-

nuar 2018 verabschiedete EU-Verordnung Nr. 1059/2003 in Bezug auf die territorialen Typo-

logien (Tercet) z.B. definiert städtische und ländliche Typen auf Grundlage von Siedlungs-

strukturmerkmalen - sowohl auf der Ebene von geografischen Gitterzellen, Gemeinden als 

auch auf der Kreisebene (vgl. Exkurs, Seite 5).  

                                                 

1  vgl. z.B. Patrick Küpper: Abgrenzung und Typisierung ländlicher Räume (=Thünen-Institut für Ländliche Räume (Hrsg.): Thünen 

Working Paper 68). Braunschweig 2016 (online http://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn057783.pdf; Abruf 08.01.2018). 

http://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn057783.pdf
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Die Unterscheidung städtischer Räume von anderen Räumen ist auch eine zentrale Leitlinie 

der RegioStaR-Typisierung. Weil sich aber viele lebensweltliche Aspekte – insbesondere die 

verkehrliche Anforderungen - erheblich zwischen diesen Gemeinden nahe oder fern der 

Stadtgrenze großer Städte unterscheiden, erfolgt für die RegioStaR-Typisierung anders als für 

die Tercet-Typisierung oder aktuelle BBSR-Raumtypen eine hierarchische Typisierung, in-

dem im Regionalstatistischer Regionstyp zunächst städtische von ländlichen Regionen anhand 

großräumiger Lagekriterien unterschieden werden. Weil es eine Unterteilung in zwei Typen 

ist, wird als Abkürzung RegioStaR2 verwendet.  

Tabelle 2: Regionalstatistischer Regionstyp – statistische Verteilung 

 

 

Zunächst werden hierfür Großstädte und deren Verflechtungsbereiche als städtische Regionen 

bestimmt. Großstädte sind alle Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern. Um eine zentrale 

Anforderung an die neue Typisierung, die Robustheit über die Zeit, gerecht zu werden, wird 

diese Grenze jedoch nicht als absolut betrachtet und soll auch nicht jährlich überprüft werden. 

Weitere große Städte mit einer hervorgehobenen regionalen Bedeutung werden daher eben-

falls als städtische Region eingeordnet: Dies sind Schwerin als Landeshauptstadt und Cottbus 

und Kaiserslautern mit rund 98.000 Einwohnern, einer leicht positiven Entwicklungstendenz 

und einer für die jeweilige Region enormen zentralörtlichen Bedeutung.  

In einem zweiten Schritt wird der Einzugsbereich der Großstädte definiert; dies erfolgt über 

eine Fahrzeit der Gemeinden zur nächsten Großstadt im motorisierten Individualverkehr unter 

30 Minuten oder einen Auspendleranteil in diese Großstadt von mindestens 25 %. Hier zeigt 

sich, dass im Einzugsbereich der  großen Großstädte der Auspendleranteil der bestimmende 

Faktor für die Ausdehnung des Einzugsbereichs ist, bei den kleineren Großstädten die Er-

reichbarkeit. Damit in ländlichen Regionen mit einer sehr guten Straßenanbindung die Aus-

dehnung des Einzugsbereichs auch durch tatsächliche Interaktionen gestützt wird, wird das 

Kriterium einer 30-minütigen Entfernung für Städte und Gemeinden, die zur Stadtregion zäh-

len sollen, kombiniert mit der Forderung eines Auspendleranteils von mindestens 20 %. 

Auch Großstädte im grenznahen, benachbartem Ausland werden in die Betrachtung mit ein-

bezogen. Für die Definition potenziell grenzüberschreitender Stadtregionen können für die 

Gemeinden hierbei allerdings nur die Erreichbarkeiten in die im Ausland liegenden Großstäd-

te ermittelt werden, Auspendleranteile liegen nicht für alle Regionen vor. In der Literatur be-

stätigen sich aber für identifizierte grenzüberschreitende Stadtregionen starke Pendlerbezie-

hungen, die allerdings nicht ausschließlich von deutschen Gemeinden in die ausländischen 

Großstädte geprägt sind, sondern auch von ausländischen Pendlern in die grenznahen deut-

schen Gemeinden. 

Die so definierten Einzugsbereiche von Großstädten werden auch auf Pendlerinteraktionen 

untereinander überprüft. Bleiben in der Summe weniger als 50 % aller übergemeindlichen 

Pendler in diesem großstadtregionalen Einzugsbereich und bestehen zwischen zwei benach-

barten Gebieten Pendlerbeziehungen von rund 20 % und mehr, dann werden diese hier für das 

Konzept disjunkter Stadtregionen zu einem zusammenhängenden Gebiet zusammengefasst. 

So wird Hildesheim zu Hannover, Salzgitter zu Braunschweig, Bonn zu Köln, Krefeld, Mön-

chengladbach und Wuppertal zu Düsseldorf, die Ruhrgebietsstädte zu Ruhrgebiet, Darmstadt, 
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Wiesbaden und Mainz zu Frankfurt am Main, Ludwigshafen und Heidelberg zu Mannheim, 

Reutlingen zu Stuttgart, Erlangen und Fürth zu Nürnberg, Potsdam zu Berlin und Halle (Saa-

le) zu Leipzig zusammengefasst.  

Alle Städte und Gemeinden außerhalb der so definierten Verflechtungsbereiche der Großstäd-

te werden als ländliche Regionen eingestuft. Sie sind also auf der großräumigen Betrach-

tungsebene eine komplimentäre „Restkategorie“ zu den Stadtregionen. Auch wenn dies auf 

den ersten Blick nicht erwarten lässt, dass sich tatsächlich ein Profil ländlicher Räume identi-

fizieren lässt, so zeichnen sich für diesen Typ viele als ländlich thematisierten Facetten wie 

z.B. Siedlungsdichte, Anteil land- und forstwirtschaftlicher Flächen etc. sehr deutlich ab; nach 

einer ersten Einschätzung sogar deutlicher sogar, als z.B. in den BBSR-Kreistypen oder den 

Tercet-Typisierungen auf Ebene der Gemeinden oder Kreise. 

Die beiden Städte Neumünster (rd. 79.100 Einwohner) und Rendsburg (27.600 Einwohner) 

bildeten ein Grenzfall: das BBSR hat die Städte in der analytischen Abgrenzung der Stadtre-

gion Kiel zugeordnet werden; sie erfüllen mit ihrer Lage am Rande der Stadtregion ganz 

knapp die Abgrenzungskriterien der Stadtregionen. Nach den unten dargestellten RegioStar-

Zuordnungskriterien wäre Neumünster dann nicht als Zentrale Stadt in ländlichen Regionen 

identifizierbar. Um dies zu ermöglichen, wurde Neumünster und konsequenterweise auch 

Rendsburg nicht der Stadtregion Kiel, sondern den ländlichen Regionen zugeordnet. 

3.3 Ländliche Regionen – weitere Differenzierung nach großräumigen Kriterien 

In einem weiteren Schritt werden die ländlichen Regionen weiter differenziert in stadtregi-

onsnahe ländliche Regionen und periphere ländliche Regionen. Zu den stadtregionsnahen 

Gemeinden zählen die, von denen die nächste Großstadt in einer Fahrzeit unter 45 Minuten zu 

erreichen ist oder ein Bevölkerungspotenzial von mindestens 300.000 Personen haben. Gebie-

te mit einer Fahrzeit über 45 Minuten und einem Bevölkerungspotenzial unter 300.000 Ein-

wohnern gelten als periphere ländliche Regionen. 

Zur Ermittlung des Bevölkerungspotenzials werden alle Einwohner im Umkreis von 100 km 

distanzgewichtet aufsummiert. Das bedeutet, dass ausgehend von jedem Ort in Deutschland 

die Einwohner der umliegenden Orte mit zunehmender Entfernung von der Gemeinde nicht 

mehr 1:1 in der Summe berücksichtigt werden, sondern nur noch mit einem mit Entfernung 

immer geringeren Anteil einbezogen werden. Das Bevölkerungspotenzial verdeutlicht somit 

ein großräumigeres Marktpotenzial und ergänzt damit insbesondere im Grenzgebiet zum be-

nachbarten Ausland auch die Bedeutung naher ausländischer Zentren. Die eigentliche Be-

rechnung erfolgte auf der Ebene geografischer Gitterzellen in der Auflösung von 1 km x 1 

km, so dass auch Unterschiede innerhalb der großen Städte berücksichtigt werden konnte; die 

Ergebnisse wurden dann auf die Ebene der Gemeinden übertragen. 

3.4 Unterscheidung der Großstädte in Anlehnung an raumordnerische Leitbilder  

Eine Großstadt im ländlichen Raum hat in der Regel eine andere Funktion und damit auch 

andere Mobilitätsmuster und Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur als eine Großstadt 

nahe einer großen Metropole. Städte und Gemeinden innerhalb der Stadtregionen oder der 

ländlichen Regionen werden daher in einem nächsten Schritt nach ihrer regionalen und über-

regionalen zentralörtlichen Bedeutung unterschieden.  

Die Raumordnungspolitik und –planung hat aus den unterschiedlichen zentralörtlichen Funk-

tionen, die eine Stadt oder Gemeinde hat bzw. haben soll, das Zentrale-Orte-Konzept (ZOK) 

abgeleitet. Die Raumplanung in den Bundesländern weist daher zentrale Orte aus, z.B. Ober-, 

Mittel- oder Grundzentren, und verbindet mit diesen ein politisches Leitbild von überörtlichen 

Versorgungs- und Entwicklungsfunktionen, die diese Orte erfüllen bzw. erfüllen sollen.  
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Verkehrsplanung ist neben weiteren Fachplanungen ein wichtiges Themenfeld der Raumpla-

nung. Die verkehrsplanerischen Ziele sollen mit denen der übergeordneten räumlichen Pla-

nung abgestimmt sein und ihre oft komplexen Wechselwirkungen bereits in der Planungspha-

se Beachtung finden. So greifen z.B. die „Richtlinien für integrierte Netzgestaltung“ (RIN) die 

Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Erreichbarkeit der zentralen Orte auf.  

Die Zentralität nach den politischen Zentrale-Orte-Konzepten der Länder unterscheidet sich 

jedoch erheblich sowohl von empirischen Befunden und Untersuchungen2 als auch von einfa-

chen lebensweltlichen Erfahrungen. In Bayern werden z.B. die Städte Traunstein oder Kulm-

bach mit weniger als 30.000 Einwohnern als Oberzentren, oder Wunsiedel oder Plattling mit 

weniger als 15.000 Einwohnern als Teil eines Oberzentrums eingestuft. In anderen, ähnlich 

ländlich-peripheren Regionen werden Städten in dieser Größenordnung und zentralörtlicher 

Ausstattung überwiegend als Mittelzentrum eingestuft. Die Diskussion welcher Maßstab oder 

ob es überhaupt einen bundesweiten Maßstab für die zentralörtliche Festlegungen geben soll-

te, ist an anderer Stelle zu führen. Die Zentralität nach den ZOK ist jedoch für den bundeswei-

ten Ansatz einer regionalstatistischen Raumtypisierung eine wichtige, aber auch kritisch zu 

überprüfende Zusatzinformation. Dies gilt insbesondere für die Ebenen unterhalb der Ober-

zentren. 

Für eine weitere Differenzierung der Oberzentren liefern die Konzepte der Raumordnung hin-

gegen sehr hilfreiche Ansätze, diese nach vergleichbaren Kategorien zu unterscheiden. Etab-

liert hat sich vor allem das Konzept der Metropolen und Metropolregionen. Metropolen und 

ihr Umland zeichnen sich durch eine hohe Konzentration von Infrastruktur und Funktionen 

aus, die sie in überregionalen, europäischen und auch globalen Netzwerken von Gesellschaft 

und Wirtschaft wahrnehmen. Metropolregionen gelten als "Wachstumsmotoren" für die Ent-

wicklung von Ländern oder ganzen Kontinenten. Daneben haben sie oft auch herausragende 

Bedeutung als Wissenschaftsstandorte sowie als politische und kulturelle Zentren. Eine Be-

schreibung dieser metropolitanen Funktionen und die Analyse ihrer räumlichen Verteilung ist 

schon seit Jahrzehnten Gegenstand der Raumforschung und wurde vom BBSR und seinen 

Vorläuferinstituten mehrfach für die Fachöffentlichkeit aufbereitet.3  

Seit mehr als zwanzig Jahren haben in Deutschland Metropolen, Landkreise, Wirtschaftsver-

bände und andere Akteure Kooperationsvereinbarungen getroffen und Governance-Strukturen 

für Metropolregionen geschaffen.4 Seit über 15 Jahren sind 11 Metropolregionen im Initiativ-

kreis der Europäischen Metropolregionen in Deutschland (IKM) zusammengeschlossen. Dies 

hat erheblich dazu beigetragen, dass sich Metropolregionen als Raumkategorie etabliert ha-

ben. Einige dieser politisch initiierten Metropolregionen umfassen mehrere Metropolen und 

deren jeweiliges Umland.  

Das Konzept der Regiopole bzw. Regiopolregion hingegen ist vergleichsweise neu. Der Be-

griff Regiopole setzt sich aus Regio (Region) und polis (Stadt) zusammen und wurde 2006 als 

Arbeitsbegriff für ein neues Forschungs- und Politikfeld der Universität Kassel in die Fachöf-

fentlichkeit eingeführt und leistet einen wichtigen Beitrag, das raumordnerische Konzept des 

                                                 

2  Vgl. hierzu S. Greiving et al.: Reform der Zentrale-Orte-Konzepte in den Ländern und Folgen für Siedlungsstruktur und Daseinsvorsor-

ge (=Forschungsprojekt im Rahmen der Ressortforschung des BMVI; beauftragt durch das BBSR). online (Abruf: 09.01.2018): 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ReFo/Raumordnung/2013/ReformZentraleOrteKonzepte_Bundeslaender/EndberichtZentraleOrt

e.pdf  

3  Vgl. z.B. BBR (Hrsg.): Die großräumigen Verflechtungen deutscher Metropolregionen (=Informationen zur Raumentwicklung Heft 6/7, 

2002); BBSR (Hrsg.): Metropolräume in Europa (=BBSR-Berichte KOMPAKT 4/2010). BBSR (Hrsg): Metropolregionen – Kooperati-

on und Wettbewerb in Deutschland und Europa (=Informationen zur Raumentwicklung Heft 5, 2016). 

4  Vgl. T. Pütz: Empirische Zusammenschau der europäischen Metropolregionen in Deutschland. In: BBSR (Hrsg): Metropolregionen – 

Kooperation und Wettbewerb in Deutschland und Europa (=Informationen zur Raumentwicklung Heft 5, 2016), S. 547. 
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Oberzentrums so aufzufächern, dass bundesweite raumstrukturelle Vergleiche an Schärfe ge-

winnen. Während das Konzept der Metropolen auf Standorte mit herausragender wirtschaftli-

cher, politischer und kultureller Bedeutung auf nationaler oder internationaler Ebene fokus-

siert, richtet das neue Konzept den Blick eine Ebene tiefer, auf die Bedeutung auf regionaler 

Ebene. Nach Aring und Reuther handelt es sich dabei immer um Oberzentren, die über den 

Versorgungs- und Ausgleichsaspekt hinaus eine besondere regionale Rolle spielen, jedoch 

aufgrund ihrer geringeren Größe nicht den Status einer Metropole erreichen. 5 Sie können so-

mit als "die kleinen Schwestern" der Metropolen charakterisiert werden.6 Aring und Reuter 

stellen fest, dass das Potenzial einer Stadt als Regiopole umso größer ist, desto größer ihre 

Masse (demografisches und ökonomisches Gewicht) und ihre räumliche Distanz zu einer 

Metropole ist. 

                                                 

5  vgl. J. Aring und. I. Reuther: Die Regiopole. Vom Arbeitsbegriff zur konzeptionellen Idee. In: J. Aring und I. Reuther (Hrsg.): Regiopo-

len. Die kleinen Großstädte in Zeiten der Globalisierung, S. 8-33. (Internetfundstelle (Abruf 05.01.2018): 

http://www.urbaneprojekte.de/download/616/download/index.pdf).  

6  vgl. http://www.regiopole.de/ueber-regiopole/definition/ (Abruf: 05.01.2018) 

http://www.urbaneprojekte.de/download/616/download/index.pdf
http://www.regiopole.de/ueber-regiopole/definition/
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Abbildung 1: Konzept der Regiopole und Regiopolregionen 

 

Quelle: http://www.regiopole.de 

 

Weder für die Definition noch für die Abgrenzung der Metropolregionen und Regiopolregio-

nen gibt es operationalisierte Abgrenzungskriterien, denn sie sind aus einem politischen 

Selbstverständnis und aus Eigeninitiative vor Ort entstanden. Zwar decken sich die definierten 

Metropolen stark mit Indikatoren gestützten Analysen des BBSR zu Metropolfunktionen und 

sind daher auch hinsichtlich ihrer Bedeutung und Raumstrukturen gut vergleichbar. Das Bei-

spiel von Dresden ist Anlass, von einer 1:1 Übernahme der Metropolregionen für die Re-

gioStaR-Typen Abstand zu nehmen und auf Basis anderer Kriterien eine neue Abgrenzung 

vorzunehmen: Dresden mit seinem Umland war zunächst als Metropole Teil der Metropolre-

gion Halle/Leipzig-Sachsendreieck. Dresden ist aber aus dem Inititiativkreis der Metropolre-

gionen ausgetreten und zählt seither nach diesem Leitbild nicht mehr als Metropolregion. Die 

raumstrukturelle Ausgangssituation, die zuvor eine Zuordnung rechtfertigte, hat sich aber 

nicht verändert.  
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Für die RegioStaR-Zuordnung als Metropole bzw. metropolitane Stadtregion wird die Schwel-

le einer Einwohnerzahl der Stadt von mind. rd. 500.000 Einwohner und/oder eine Größenord-

nung von mind. rd. 1 Mio. Einwohnern in der Stadtregion definiert.  

Damit bestätigt sich die ursprüngliche Zuordnung Dresdens zu den Metropolen. Duisburg 

wird aufgrund seiner historischen, urbanen Strukturen und dem sehr stark verstädterten Um-

land auch mit rund 480.000 Einwohnern als Metropole gesetzt. Gleichzeitig verfehlt Mann-

heim das Kriterium für eine Metropole als Stadt mit rd. 305.000 Einwohnern sehr deutlich, 

wird dennoch hinzugezählt. Vor dem Hintergrund der unmittelbar jenseits des Rheins und der 

Landesgrenze angrenzenden Großstadt Ludwigshafen (rd. 165.000 Einwohner) und dem so 

zusammenhängenden großen urbanen Kern sowie einem sehr stark verdichteten Umland ist 

Mannheim und die Stadtregion sowohl im Hinblick auf die Siedlungsstruktur der Kern-

stadt(städte) als auch die Konstellation im Umland mit anderen Metropolregionen sehr gut 

vergleichbar; die Stadtregion hat insgesamt mehr als 1,6 Mio. Einwohner. Würde hier nicht 

die Landesgrenze zwischen den beiden Städten verlaufen, wären die Städte möglicherweise 

dem Weg anderer Städte gefolgt und in einer Verwaltungsreform zusammengelegt worden 

und hätten zusammen rd. 470.000 Einwohner. Zudem entspricht die Zuordnung auch dem 

ursprünglichen Kranz der Metropolen des IKM.  

Tabelle 3: Metropolitane Stadtregionen und Metropolen  

 

 

Die verbleibenden Großstädte außerhalb der metropolen Regionen und deren Umland werden 

alle als regiopolitane Stadtregionen klassifiziert, wobei die Großstädte in diesen Gebieten als 

Regiopole definiert sind (vgl. Tabelle 4). Die regiopolitanen Stadtregionen haben mit Aus-

nahme von Schwerin (rd. 146.500 Einwohner) und Cottbus (rd. 192.000 Einwohner) alle 

deutlich mehr als 200.000 Einwohner. Die größten regiopolitanen Stadtregionen sind Biele-

feld (979.000), Karlsruhe (872.000) und Saarbrücken (775.000 Einwohner). 



BMVI G 13 17 06.06.2018 

Tabelle 4: Regiopolitane Stadtregionen  

 
Quelle: Einwohner (Statistisches Bundesamt, Eurostat, Wikipedia); BBSR, BMVI  
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Aus der großräumigen Unterscheidung der ländlichen Regionen und der Unterscheidung nach 

der zentralörtlichen Funktion der  Großstädte auf der regionalen, nationalen bzw. internationa-

len Ebene ergibt sich somit die weitere Differenzierung nach vier weiteren Kategorien des 

Differenzierten Regionalstatistischen Regionstyps (vgl. Tabelle 5).  

Tabelle 5: Differenzierter regionalstatistischer Regionstyp– statistische Verteilung 

 

3.5 Kriterien für die weitere Typisierung von Städten und Gemeinden 

3.5.1 Abgrenzung von städtisch versus kleinstädtisch / dörflich 

Die raumordnerischen Leitbilder finden Verwendung für die Differenzierung der Oberzentren 

bzw. Großstädte. Für eine weitere Differenzierung der anderen Städte und Gemeinden inner-

halb der Regionstypen eignen sich diese Konzepte aufgrund der föderal sehr unterschiedli-

chen Strukturen nur eingeschränkt.  

Für die weitere siedlungsstrukturelle Unterscheidung der Gemeinden innerhalb der einzelnen 

Verflechtungsbereiche um die Großstädte wird zunächst der Urbanisierungsgrad gemäß der 

Eurostat Typisierung DEGURBA herangezogen. Hier werden auf der Ebene geografischer 

Gitterzellen in der Auflösung von 1 km mal 1 km und auf Basis der Einwohnerdichte hoch-

verdichtete, städtische und ländliche Cluster bestimmt. Die Gemeinden bzw. Gemeindever-

bände werden dann gemäß ihres Bevölkerungsanteils in diesen Clustern in städtisch, halbstäd-

tisch und ländlich gruppiert. Im RegioStaR-Konzept werden die hiernach als städtisch und 

halbstädtischen identifizierten Gemeinden und Gemeindeverbände als „städtisch“ bezeichnet. 

Damit zählen Städte wie z.B. Pulheim, Eberswalde, Freising, Leonberg oder Meißen zur Ka-

tegorie „städtisch“. Auch die wenigen verbleibenden Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern, 

auf die dieser analytische Befund nicht zutrifft werden dennoch aufgrund ihrer Einwohnerzahl 

als „städtisch“ klassifiziert (z.B. Biberach, Bitterfeld-Wolfen, Crailsheim, Wertheim, Zül-

pich). 

Die in Anlehnung an die Eurostat-Typisierung als „ländlich“ eingestuften Städte und Ge-

meinden werden für RegioStaR als kleinstädtischer / dörflicher Raum bezeichnet. Mit dem 

Begriffspaar soll einerseits die städtebauliche Heterogenität verschiedener Ortsteile hervorge-

hoben werden (z.B. Lindlar, Brakel, VG Cochem). Diese kann jedoch nur innerhalb der ad-

ministrativen Gemeindegrenzen unterschieden werden. Nach der Datenlage und den personel-

len Ressourcen kann diese Unterscheidung innerhalb der Gemeinden nicht durchgeführt wer-

den. Würde in den Ländern mit kleinteiligen Gemeindestrukturen diese Zuordnung auf Ebene 

der Gemeinden statt wie hier der Gemeindeverbände erfolgen, wäre dies für diese Gemeinden 

zwar zielgenauer. Es ergäbe sich jedoch eine erhebliche föderale Verzerrung bei der Zuord-
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nung. Das BBSR wird ergänzende Analyse durchführen, mit der bei einer Weiterentwicklung 

der RegioStaR-Typen eine mögliche Differenzierung in „kleinstädtisch“ und „dörflich“ über-

prüft werden soll. Daher wird die Bezeichnung Raum möglichen Alternativen, z.B. Kleinstäd-

te, vorgezogen, um die innergemeindliche Differenzierung auch in der Begrifflichkeit offen 

zu halten.  

Die in der Kategorie „städtisch“ nach dem beschriebenen Vorgehen zusammengefassten Städ-

te und Gemeinden sind noch immer sehr heterogen. Die weitere Differenzierung erfolgt ge-

trennt nach Städten und Gemeinden in Stadtregionen oder ländlichen Regionen.  

3.5.2 Differenzierung innerhalb ländlicher Regionen 

In den ländlichen Regionen gibt es per Definition der RegioStaR-Stadtregionen keine Groß-

städte. Die verbleibenden Städte unterscheiden sich aber erheblich hinsichtlich ihrer funkti-

onsräumlichen Rolle. Der Befund zu den Regiopolen von Aring und Reuther, lässt sich auch 

auf Zentrale Städte in ländlichen Regionen übertragen: das Potenzial einer Stadt als Zentrale 

Stadt ist umso größer ist, desto größer deren Masse (demografisches und ökonomisches Ge-

wicht) und ihre räumliche Distanz zu einer Metropole ist.  

Um Städte mit stärker verstädterten städtebaulichen Strukturen und einer höheren zentralörtli-

chen Bedeutung in den ländlichen Regionen zu identifizieren, werden diese daher nach einem 

Verbund vergleichbarer Kriterien definiert. Ergänzt wird dies noch um eine Mindestanforde-

rung hinsichtlich der Siedlungsdichte. Zentrale Städte in ländlichen Regionen sind Städte 

(nicht Gemeinden und nicht Gemeindeverbände) die folgende Kriterien erfüllen: 

 Verstädterungsgrad 

Zentrale Städte müssen nach der Klassifizierung des Verstädterungsgrads nach dem DE-

GURBA-Konzept von Eurostat als städtisch eingestuft sein (vgl. Exkurs, Seite 5). Hier-

nach als ländlich eingestufte Städte werden nicht berücksichtigt. Aufgrund der Einwoh-

nerzahl und Beschäftigungssituation bildet Bitterfeld-Wolfen eine Ausnahme. 

 Einwohnerzahl und regionale Bevölkerungsdominanz 

Die Mindesteinwohnerschwelle für eine zentrale Stadt in ländlichen Regionen sind rd. 

40.000 Einwohner. Dies entspricht der Schwelle, die das BBSR seit Jahren zur Abgren-

zung größerer Mittelstädte verwendet. Für diese Städte wird dann in einem weiteren 

Schritt deren Dominanz hinsichtlich der regionalen Bevölkerungsverteilung geprüft. Hier-

zu wird die Einwohnerzahl der Gemeinde in Relation zu dem distanzgewichteten Bevöl-

kerungspotenzial (siehe oben) gesetzt. In Abhängigkeit der Einwohnerzahl werden unter-

schiedliche Schwellenwerte als Kriterien festgesetzt (vgl. Tabelle 6). Die Variable des 

Bevölkerungspotenzials bildet indirekt auch ein Distanzmaß zu den Metropolen und Re-

giopolen ab. 

Tabelle 6: Kriterien der regionalen Bevölkerungsdominanz 

Einwohner Anteil der Stadt am regionalen Bevölkerungspotenzial 

 40.000  15% 

 50.000  10% 

 Arbeitsmarkt 
Mit zwei Kriterien zur Arbeitsmarktzentralität werden Prüfgrößen zur Seite gestellt, die 

geeignet sind, die zentralörtliche Funktion in der Region im Hinblick auf seine wirtschaft-

liche und beschäftigungspolitische Bedeutung empirisch zu unterfüttern. Die zentralörtli-

che Bedeutung des Arbeitsmarkts wird über die Arbeitsplatzdichte (Beschäftigte am Ar-
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beitsplatz / Einwohner)  0,3 und einem positiven Einpendler-Auspendler-Saldo operatio-

nalisiert. Das Maß von 0,3 wurde aus einer Auswertung der Arbeitsplatzdichte der Städte 

und Gemeinden abgeleitet, die nach den landesplanerischen Festlegungen die Funktion 

von Ober- oder Mittelzentren oder mind. 50.000 Einwohner haben. 

Zusätzlich wurden die Städte mit mindestens rd. 40.000 Einwohnern aufgenommen, die 

auch mindestens rd. 20.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort ha-

ben, aber die vorangegangenen Kriterien nicht erfüllen. Diese Städte haben für den Ar-

beitsmarkt eine hervorgehobene Rolle in der Region, die sich entsprechend im Verkehr 

niederschlagen dürfte.  

Inhaltlich wäre es sehr wünschenswert gewesen, als weiteres Kriterium ein geeignetes Maß 

der baulichen Dichte einzubeziehen. Ein solcher Indikator stand für die jetzigen Analysen 

nicht zur Verfügung, sollte bei einer Weiterentwicklung allerdings einbezogen werden. Wün-

schenswert wäre auch, das ökonomische Gewicht nicht alleine auf Kriterien des Arbeits-

markts zu fokussieren. Ein geeigneter Indikator stand für die jetzigen Analysen ebenfalls nicht 

zur Verfügung, sollte aber ggfs. bei einer Weiterentwicklung einbezogen werden. 

Dem klassifizierenden Ansatz auf Basis von Schwellenwerten wurde zur Plausibilisuerung ein 

metrischer Ansatz eines Zentralitätsindex zur Seite gestellt. Hierzu wurden für alle Städte mit 

rd. 20.000 – 100.000 Einwohnern die Variablen Einwohnerzahl, Bevölkerungspotenzial, Ar-

beitsplatzdichte, Einpendler-Auspendler-Saldo sowie die Anzahl der SVP-Beschäftigten am 

Arbeitsort jeweils z-standardisiert. Die beiden Bevölkerungsvariablen wurden dabei dreifach 

gewichtet. Die Ergebnisse des metrischen und des schwellenwertorientierten Verfahrens sind 

nahezu identisch zueinander. Alle nach dem oben beschriebenen Schwellenwertverfahren 

definierten Zentralen Städte in ländlichen Regionen erreichen einen Wert von Null oder mehr. 

Drei Städte, die nach dem oben beschriebenen Schwellenwertverfahren nicht als Zentrale 

Stadt eingestuft sind, werden aufgrund eines positiven Zentralitätsindex zu den zentralen 

Städten hinzugezählt (Ibbenbüren, Albstadt, Dorsten). Eine weitere Ausnahme bildet Suhl: 

mit rd. 36.800 Einwohnern erfüllt Suhl nicht die Mindesteinwohnerzahl. Vor der Wiederver-

einigung bildete Suhl mit mehr als 50.000 Einwohner jedoch städtebauliche und verkehrliche 

Strukturen aus, die mit den anderen zentralen Städte vergleichbar sind. Der Zentralitätsindex 

ist zudem positiv. 

Die Mittelwerte des Zentralitätsindex für alle Städte und Gemeinden mit mehr als 20.000 

Einwohnern differenziert nach den Festlegungen und Katogrien des Zentrale-Orte-Konzepten 

(ZOK) der Länder bilden sehr gut deren Abstufung nach (vgl. Tabelle 8). Gleichzeitig wird 

deutlich, dass sich die Zentralen Städte nach der RegioStaR-Typisierung im Grunde aus Ober-

zentren (auch Städte mit Teilfunktionen eines Oberzentrums) und Mittelzentren zusammen-

setzen. Mit Ausnahme von Kulmbach (rd. 26.000 Einwohner) finden sich alle Oberzentren 

wieder (vgl. Tabelle 9). Bei den bundesweit 166 Mittelzentren nach den ZOK hingegen zeigt 

sich eine enorme Spreizung des Zentralitätsindex von -1,15 bis 1,46.  Die 39 Mittelzentren, 

die als Zentrale Städte eingestuft sind, liegen per Definition im positiven Bereich.7  

                                                 

7  Drei Ausnahmen bilden die Städte Bernburg (Saale), Cloppenburg und Garmisch-Partenkirchen, die nach dem Stufenkonzept als Zentra-

le Städte eingeordnet werden, aber beim Zentralitätsindex geringfügig unter Null liegen. Garmisch-Partenkirchen hat mit – 0,8 den nied-

rigsten Wert, wurde als Oberzentrum und der besonderen touristischen Rolle – die im Konzept nicht berücksichtigt wird – als Zentrale 

Stadt eingestuft.  
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Tabelle 7: Zentrale Städte in ländlichen Regionen (n=84) 
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Tabelle 8:   Zentralitätsindex für alle Städte mit mind. 20.000 Einwohner in ländlichen 

Regionen nach den zentralörtlichen Funktionen der Landesplanung  

 

 

Tabelle 9:   Zentralitätsindex für die Zentralen Städte in ländlichen Regionen nach den 

zentralörtlichen Funktionen der Landesplanung  
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Insgesamt werden nach dem beschriebenen Verfahren 84 der insgesamt 260 Städte und Ge-

meinden mit 20.000 bis unter 100.000 Einwohnern als Zentrale Städte in ländlichen Regionen 

eingestuft. Drei Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern (Menden (Sauerland), Neustadt an 

der Weinstraße, Ahlen) erfüllen nicht die Kriterien und werden nicht als Zentrale Stadt in 

ländlichen Regionen eingestuft. 

Alle Zentralen Städte in ländlichen Regionen erfüllen auch Mindestanforderungen an Infra-

struktureinrichtungen, die das BBSR für den Raumordnungsbericht 2011 analysiert hat. Hier-

für wurde im Rahmen der Erarbeitung des Raumordnungsbericht 2011 das Vorhandensein 

von insgesamt 13 ausgewählten Infrastruktureinrichtungen (des gehobenen Bedarfs) erfasst. 

Dies waren: Anzahl der Schuldnerberatungsstellen, Öffentliche Bibliotheken, Krankenhäuser 

der Grundversorgung, Stationäre Altenpflegeeinrichtungen, Schulen die zu allgemeinen 

Hochschulreife führen, Anzahl der Hotels, Volkshochschule, Berufsbildende Schulen, Poli-

zeidienststellen, Banken, Sportstadien, Kino, Behörden. Die Auswahl orientierte sich dabei an 

den Infrastrukturausstattungskatalogen für die Mittelzentren der Ministerkonferenz für Raum-

ordnung; sie war letztlich aber an der Verfügbarkeit von Daten ausgerichtet. Mit Ausnahme 

des Kriteriums „Sportstadien“ verfügen alle definierten zentralen Städte über diese Infrastruk-

tureinrichtungen. 

Für den Kranz der verbliebenen Städte in den ländlichen Regionen mit mindestens 15.000 

Einwohnern wird ein neuer Zentralitätsindex nach dem oben beschriebenen Verfahren be-

rechnet, um eine neue Kategorie Mittelstädte herauszufiltern.  

Die Kriterien für Mittelstädte in ländlichen Regionen sind: 

 In stadtregionsnahen ländlichen Regionen:  

- alle verbliebenen Städte mit mind. 25.000 Einwohner 

- alle Städte mit mind. 15.000 Einwohner und einem Zentralitätsindex  0 

 In peripheren ländlichen Regionen:  

- alle verbliebenen Städte mit mind. 20.000 Einwohner 

- alle Städte mit mind. 15.000 Einwohner und einem Zentralitätsindex  0 

3.5.3 Differenzierung innerhalb städtischer Regionen 

In metropolitanen Stadtregionen werden die Großstädte mit etwa 100.000 Einwohnern als 

separate Kategorie dargestellt, weil diese aufgrund ihrer Größe und zentralörtlichen Funktion 

innerhalb der metropolitanen Stadtregionen regelmäßig eine hervorgehobene Stellung haben. 

Von den verbliebenen Städte und Gemeinden des städtischen Raums werden ebenfalls Mittel-

städte bestimmt. Allerdings wird hier nicht das Verfahren des Zentralitätsindex angewandt, 

weil die zentralörtlichen Funktionen der Städte und Gemeinden in den Stadtregionen sehr 

stark durch die Funktionen der Metropolen und Regiopolen überlagert werden. Daher wird an 

dieser Stelle auf die zentralörtlichen Festsetzungen der Raumplanung zurückgegriffen.  

Die Kriterien für Mittelstädte in Stadtregionen sind: 

 In metropolitanen Stadtregionen:  

alle verbliebenen Städte mit mind. 30.000 Einwohner und mindestens der zentralörtli-

chen Funktion eines Mittelzentrums bzw. Teil eines Mittelzentrums 

 In regiopolitanen Stadtregionen:  

alle verbliebenen Städte mit mind. 25.000 Einwohner und mindestens der zentralörtli-

chen Funktion eines Mittelzentrums bzw. Teil eines Mittelzentrums 
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3.5.4 Ergebnis – Regionalstatistischer Raumtyp 

Im Ergebnis ergibt sich der Differenzierte regionalstatistische Raumtyp (RegioStaR 17), der 

eine feingliedrige Grundlage für räumliche Analysen darstellt (vgl. Abbildung 4 und Tabelle 

10). Jede Kategorie enthält mehr als 2 Millionen Einwohner und damit mind. 2,5% der Be-

völkerung. Auch die durchschnittliche Einwohnerzahl der Raumtypen bildet die Hierarchie 

der Raumtypen sehr gut nach (vgl. Tabelle 12). 

Hieraus lassen sich unterschiedliche Zusammenfassungen ableiten. Für statistische Übersich-

ten und Analysen bevorzugt das BMVI den zusammengefassten regionalstatistischen 

Raumtyp (RegioStaR 7, vgl. Tabelle 11). 

Ein Ausbau der Datengrundlagen und weitere Forschungen, diese solche Ansätze ergänzen, 

wären wünschenswert (z.B. unter Berücksichtigung lokaler und regionaler Verkehrsdichten, 

weiterer Infrastrukturausstattungen oder touristischen Aspekten), sind zum jetzigen Zeitpunkt 

im Rahmen dieses Projekts nicht umsetzbar. 

 

Abbildung 2: Regionalstatistische Raumtypen im Überblick 
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Tabelle 10: Differenzierter regionalstatistischer Raumtyp – statistische Verteilung 

 

 

Tabelle 11: Regionalstatistischer Raumtyp – statistische Verteilung 

 



BMVI G 13 26 06.06.2018 

 

Tabelle 12: Differenzierter regionalstatistischer Raumtyp -  

durchschnittliche Einwohnerzahl 

 

 

3.6 Differenzierter regionalstatistischer Raumtyp-Plus: Innerstädtische Gliederung 

der Metropolen 

Innerhalb der Metropolen und anderen Großstädten gibt es erhebliche Unterschiede in dem 

Mobilitätsverhalten der Bevölkerung und in den Verkehrsbelastungen. So unterscheiden sich 

die Mobilitätskennwerte erheblich von Innenstadtlagen mit guter ÖV-Erreichbarkeit erheblich 

gegenüber Lagen am Stadtrand. Eine Auswertung aus der Erhebung Mobilität in Deutschland 

2008 zeigt beispielsweise innerhalb der Kategorie der Großstädte (>500.000 Einwohner) eine 

Spanne des Anteils des öffentlichen Verkehrs von 13% in Räumen mit niedriger Einwohner-

dichte und 21% in Räumen mit sehr hoher Einwohnerdichte (vgl. Tabelle 13). 

Ähnliche Befunde und die neu entstehenden kleinräumigen Datengrundlagen sind der Grund, 

wichtige Unterschiede bei den rd. 14,5 Mio. Einwohnern innerhalb der Metropolen schon 

heute mit den neuen Raumtypen abzubilden. Denn nur für alle Städte dieses Raumtyps gibt es 

bereits einen gemeinsamen Nenner bei der Datenverfügbarkeit. Diesen bilden die innerstädti-

schen  Lagetypen des BBSR, die gemeinsam mit den großen Städten für die innerstädtische 

Raumbeobachtung des BBSR festgelegt wurden. Für diese Typologie können für die Gewich-

tung und Hochrechnung von Stichproben bereits heute demografische Eckwerte bereitgestellt 

werden. Nicht für alle Regiopolen liegt diese Typologie bereits vor. Diese Lagetypologie wird 
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in die RegioStaR-Typen als „Plus-Variante“ integriert und die Metropolen in Innenstadt, In-

nenstadtrand und Stadtrand unterschieden.  

Tabelle 13: Innerstädtische Unterschiede im Modal-Split-Anteil des Öffentlichen  

Verkehrs in großen Kernstädten (>500.000 Einwohner) 

 

Abbildung 3: Innerstädtischer Lagetyp des BBSR 
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Abbildung 4: Differenzierter Regionalstatistischer Raumtyp im Überblick   
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Tabelle 14: Differenzierter Regionalstatistischer Raumtyp - Verteilung 
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